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Artikel 28

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren 
Verbandsländern über die Auslegung oder die An
wendung dieser Übereinkunft, die nicht auf dem Ver
handlungsweg beigelegt wird, kann von jedem be
teiligten Land durch eine Klage, die gemäß dem Sta
tut des Internationalen Gerichtshofs zu erheben ist, 
vor den Internationalen Gerichtshof gebracht wer
den, sofern die beteiligten Länder nicht eine andere 
Regelung vereinbaren. Das Land, das die Streitigkeit 
vor den Internationalen Gerichtshof bringt, hat dies 
dem Internationalen Büro mitzuteilen; dieses setzt die 
anderen Verbandsländer davon in Kenntnis.

(2) Jedes Land kann gleichzeitig mit der Unterzeich
nung dieser Fassung der Übereinkunft oder mit der 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitritts
urkunde erklären, daß es sich durch Absatz (1) nicht 
als gebunden betrachtet. Auf Streitigkeiten zwischen 
einem solchen Land und jedem anderen Verbandsland 
ist Absatz (1) nicht anwendbar.

(3) Jedes Land, das eine Erklärung gemäß Ab
satz (2) abgegeben hat, kann sie jederzeit durch eine 
an den Generaldirektor gerichtete Notifikation zu
rückziehen.

Artikel 29

(1) a)  Diese Fassung der Übereinkunft wird in einer 
Urschrift in französischer Sprache unterzeichnet und 
bei der schwedischen Regierung hinterlegt.

b)  Amtliche Texte werden vom Generaldirektor 
nach Konsultierung der beteiligten Regierungen in 
deutscher, englischer, italienischer, portugiesischer, 
russischer und spanischer Sprache sowie in anderen 
Sprachen hergestellt, die die Versammlung bestim
men kann.

c) Bei Streitigkeiten über die Auslegung der ver
schiedenen Texte ist der französische Text maßge
bend.

(2) Diese Fassung der Übereinkunft liegt bis zum 
13. Januar 1968 in Stockholm zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der 
schwedischen Regierung beglaubigte Abschriften des 
Unterzeichneten Textes dieser Fassung der Überein
kunft den Regierungen aller Verbandsländer und der 
Regierung jedes anderen Landes, die es verlangt.

(4J Der Generaldirektor läßt diese Fassung der 
Übereinkunft beim Sekretariat der Vereinten Natio
nen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen 
aller Verbandsländer die Unterzeichnungen, die Hin
terlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkun
den sowie die in diesen Urkunden enthaltenen oder 
gemäß Artikel 20 Absatz (1) Buchstabe c )  abgegebe
nen Erklärungen, das Inkrafttreten aller Bestimmun
gen dieser Fassung der Übereinkunft, die Notifikatio
nen von Kündigungen und die Notifikationen gemäß 
Artikel 24.

Artikel 30

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten Ge
neraldirektor gelten Bezugnahmen in dieser Fassung 
der Übereinkunft auf das Internationale Büro der 
Organisation oder den Generaldirektor als Bezug
nahmen auf das Büro des Verbandes oder seinen Di
rektor.

(2) Verbandsländer, die nicht durch die Artikel 13 
bis 17 gebunden sind, können, wenn sie dies wün
schen, während eines Zeitraums von fünf Jahren, ge
rechnet vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Über
einkommens zur Errichtung der Organisation an, die 
in den Artikeln 13 bis 17 dieser Fassung der Über
einkunft vorgesehenen Rechte so ausüben, als wären 
sie durch diese Artikel gebunden. Jedes Land, das 
diese Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem 
Zweck beim Generaldirektor eine schriftliche Notifi
kation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam 
wird. Solche Länder gelten bis zum Ablauf der ge
nannten Frist als Mitglied der Versammlung.

(3) Solange nicht alle Verbandsländer Mitglied der 
Organisation geworden sind, handelt das Internatio
nale Büro der Organisation zugleich als Büro des Ver
bandes und der Generaldirektor als Direktor dieses 
Büros.

(4) Sobald alle Verbandsländer Mitglied der Organi
sation geworden sind, gehen die Rechte und Verpflich
tungen sowie das Vermögen des Büros des Verbandes 
auf das Internationale Büro der Organisation über.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ge
hörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese 
Fassung der Übereinkunft unterschrieben.
GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967.


